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Sehr geehrte Damen und Herren,
neben der klassischen Bankenfinanzierung stellt die Finanzierung durch Friends & 
Family einen nicht zu unterschätzenden Finanzierungsbaustein dar. Insbesondere in 
Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen bietet sich diese Finanzierungsform aus Sicht 
des Kapitalgebers zur Diversifizierung seines Anlageportfolios an. Zudem ist der Weg 
des Privatdarlehens oft der schnellste und einfachste Weg der Kapitalbeschaffung. 
Der Ausfall einer privaten Darlehensforderung jedoch, führte regelmäßig zu der 
Frage, ob denn wenigstens die private Darlehensforderung zu einem steuerlich anzu-
erkennenden Verlust führen kann. Bislang musste man davon ausgehen, dass eine 
steuerliche Geltendmachung nicht möglich ist, was eine private Finanzierung von  
Unternehmen regelmäßig unattraktiv machte.
Seit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 war die Rechtsfrage umstritten. 
Nun hat der Bundesfinanzhof mit seiner Entscheidung vom 24.10.2017 für Rechts-
sicherheit auf Seiten der Investoren gesorgt. Nach der aus Sicht des Steuerpflichtigen 
erfreulichen Entscheidung des VIII. Senats (Az. VIII R 13/15) führt der endgültige 
Ausfall einer privaten Darlehensforderung zu einem steuerlichen anzuerkennenden 
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Im Ergebnis wird damit die traditio-
nelle Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen aufgegeben.
Von einem endgültigen Forderungsausfall ist nach der Überzeugung des erkennen-
den Senats allerdings erst dann auszugehen, wenn endgültig feststeht, dass keine 
weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Ein solcher Fall ist z.B. gegeben, 
wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse überhaupt nicht eröffnet wird. Dagegen 
weist der BFH ausdrücklich darauf hin, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Schuldners noch nicht zu einem endgültigen Forderungsaus-
fall führt. Erst wenn später objektiv feststeht, dass der Gläubiger keine oder nur eine 
sehr geringe Quote erhalten wird, kommt es zu einer Berücksichtigung des Verlustes. 
Hier ist sicherlich geboten, frühzeitig die Verluste zu deklarieren, um nicht den rich-
tigen Zeitpunkt für die Geltendmachung zu verpassen.
Für Kapitalgeber macht das die Entscheidung für ein privates Darlehens-Investment  
wesentlich attraktiver. Sicherlich auch zum Wohle der Gründer. Diese Anlage wird zu 
einer echten Alternative auch bei Startup-Finanzierungen. 
Und ist das Kind in vergangenen Fällen bereits in den Brunnen gefallen, sollte man 
versuchen, sich diese Entscheidung zu Nutze zu machen, um zumindest im Falle  
insolvenzbedingter Forderungsausfälle das darin schlummernde Steuerminderungs-
potenzial zu heben. DORNBACH steht Ihnen hierbei gerne als Ihr steuerlicher Bera-
ter zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen und Mitarbeitern ein erfolgreiches Jahr 2018. 
Vor allem aber viel Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Michels
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Neues zum Investment- 
steuergesetz

Ab dem 1. Januar 2018 ändert sich die  
Besteuerung von Investmentfonds (In-
vestmentsteuergesetz v. 19.07.2016, 
BGBl 2016 I, S. 1730). Ziele der  
Reform der Investmentbesteuerung 
sind u. a., die Europarechtskonfor-
mität sicherzustellen, die Besteue-
rung zu vereinfachen und einzelne 
unerwünschte Steuersparmodelle zu 
verhindern.

In- und ausländische Fonds, die Di-
videnden ansparen oder ausschüt-

ten, werden künftig nach derselben 
Systematik besteuert. Es ist also un-
erheblich, in welchem Staat der Fonds 
angesiedelt ist und ob er Dividenden 
ausschüttet. Bei ausländischen Fonds 
und Dividenden fällt weiterhin Quel-
lensteuer an. Diese kann unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht auf 
die Abgeltungsteuer angerechnet wer-
den.

Jährlich wird Abgeltungsteuer von 25 % 
(zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer) auf eine Vorabpau-
schale erhoben, die sich am Wert 
des Fonds (Basisertrag) und einem 

Basiszins orientiert. Dieser Basis-
zins wird jährlich neu festgelegt und 
durch das Bundesministerium der 
Finanzen veröffentlicht (nicht zu ver-
wechseln mit dem Basiszins der 
Bundesbank).

Bei Aktienfonds (Aktienquote ≥ 51 %) 
bleiben künftig auf Ebene des Anle-
gers pauschal 30 %, bei Mischfonds 
(Aktienquote ≥ 25 %) 15 % der Erträge 
steuerfrei (sog. Teilfreistellungen). Bei 
sonstigen Fonds (Aktienquote < 25 %) 
gibt es keine Teilfreistellung. Die De-
potbank führt die Steuer direkt ab. 
Liegt der Bank ein entsprechender 

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine Februar 2018 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo- 
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be- 
achten, dass die Zahlung erst drei 

Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3        Für den abgelaufenen Monat.

4        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5        Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge sind einheit-
lich auf den drittletzten Bankarbeits-
tag des laufenden Monats vorge- 
zogen worden. Um Säumniszuschlä-

ge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22.02.2018) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Regi-
onale Besonderheiten bzgl. der Fäl-
ligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt wer-
den. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018

Umsatzsteuer4 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018
Umsatzsteuer- 
Sondervorauszahlung

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Gewerbesteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018
Grundsteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018
Sozialversicherung5 29.12.2018 entfällt entfällt
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Freistellungsauftrag vor, fällt für An-
leger, deren Erträge unter dem sog. 
Sparer-Pauschbetrag von 801 € 
(1.602 € bei Zusammenveranlagung) 
liegen, keine Steuer an. Bislang attrak-
tive Steuerstundungsmodelle, bei 
denen beim Investor erst dann Steu-
ern anfielen, wenn er den Fonds ver-
kauft hat, sind künftig nicht mehr 
möglich.

Hinweis: Privatanleger konnten Fonds- 
anteile, die vor dem 1. Januar 2009 
erworben wurden, bislang steuerfrei 
veräußern. Der Bestandsschutz für 
Kursgewinne aus diesen sog. Altan-
teilen entfällt per 31. Dezember 2017. 
Erreicht wird dies durch eine Veräu-
ßerungs- und Neuanschaffungsfiktion. 
Die bis zum 31. Dezember 2017 an-
gefallenen Kursgewinne bleiben 
zwar weiterhin steuerfrei; die ab dem  
1. Januar 2018 aus den Altanteilen 
erzielten Veräußerungsgewinne sind 
jedoch nach den neuen gesetzlichen 
Regelungen steuerpflichtig. Für die-
se Anteile wird ein Freibetrag von 
100.000 € pro Person eingeführt. 
Dieser muss vom Anleger im Zuge 
der Einkommensteuerveranlagung be- 
antragt werden. Folglich dürften Ver-
äußerungsgewinne aus Altanteilen 
auch künftig für die meisten Privat-
anleger steuerfrei bleiben.

Tipp: Aufgrund der Komplexität der 
Thematik empfiehlt es sich, ggf. einen 
steuerlichen Berater zurate zu ziehen.

Verdeckte Gewinnaus-
schüttung im Zusammen-
hang mit der Anmietung 
von Räumlichkeiten durch 
eine Unternehmergesell-
schaft

Seit 2008 ist die Gründung einer Un-
ternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) möglich. Sie soll als Ein-
stiegsvariante der GmbH dienen. 
Rechtlich handelt es sich um keine 
neue Gesellschaftsform, sondern um 
eine Spezialform der GmbH mit er-
leichterten Kapitalaufbringungsvor-
aussetzungen.

Für die Unternehmergesellschaft 
gelten grundsätzlich dieselben Vor-
schriften wie für eine GmbH. Ein be-
herrschender Gesellschafter muss 
für Leistungen, die er an seine Ge-
sellschaft erbringt, klare und eindeu-
tige Vereinbarungen treffen. Um eine 
verdeckte Gewinnausschüttung zu 
vermeiden, sollten alle Leistungsent-
gelte (Gehalt, Miete) an den beherr-
schenden Gesellschafter im Voraus 
vertraglich geregelt werden. Zu Be-
weiszwecken ist Schriftform zu emp-
fehlen.

In einem vom Finanzgericht München 
(FG München, Urt. v. 13.03.2017, 7 K 
55/16) entschiedenen Fall vermiete-
te der Gesellschafter und Geschäfts-
führer einer Unternehmergesellschaft 
Räumlichkeiten an die Gesellschaft. 
Die Mietverträge waren vor notarieller 
Gründung und Eintragung der Ge-
sellschaft in das Handelsregister ab-
geschlossen. Die vereinbarten Mieten 
wurden nur zum Teil an den Gesell-
schafter ausgezahlt, die Restschul-
den wies die Gesellschaft als sonsti-
ge Verbindlichkeiten aus.

In den schon vor Abschluss des no-
tariellen Gesellschaftsvertrags abge-
schlossenen Mietverträgen sah das 
Gericht keine im Voraus getroffenen 
klaren und eindeutigen Vereinbarun-
gen. Der Ausweis der Mietverbind-
lichkeiten sei zudem keine tatsächli-
che Durchführung der Mietverträge. 
Die Mietaufwendungen wurden vom 
Gericht als verdeckte Gewinnaus-
schüttungen behandelt.

Pensionszahlungen einer 
GmbH an den Gesell- 
schafter-Geschäftsführer 
bei Fortführung des  
Dienstverhältnisses

Eine Pensionszusage an einen Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH 
ist – unabhängig von der Höhe seiner 
Beteiligung – u. a. steuerlich nicht 
anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf 
die bisherigen Gesamtbezüge als 
unangemessen angesehen werden 

muss. Von der Rechtsprechung an-
erkannt werden Pensionszusagen bis 
maximal 75 % der zuletzt bezogenen 
Bruttobezüge des Geschäftsführers 
unter Anrechnung einer ggf. zusätz-
lich bezogenen Sozialversicherungs-
rente.

Das Schleswig-Holsteinische Finanz- 
gericht (Schleswig-Holsteinisches FG, 
Urt. v. 04.07.2017, 1 K 201/14, (Rev. 
eingel., Az. BFH: I R 56/17), EFG 
2017, S. 1457) hatte folgenden Fall zu 
entscheiden: Einem Geschäftsfüh-
rer war eine Pension zugesagt. Ein 
Vertrag regelte, dass der bestehen-
de Anstellungsvertrag mit Voll- 
endung des 65. Lebensjahrs des  
Geschäftsführers aufgelöst werden 
soll. Die Rechte aus der ursprüngli-
chen Pensionszusage blieben un- 
berührt. Da der Geschäftsführer wei-
terhin für die GmbH tätig sein wollte, 
wurde ein neuer Arbeitsvertrag mit 
einer monatlichen Bruttovergütung 
von 1.500 € abgeschlossen. Das  
Finanzamt war der Meinung, dass 
die seinerzeit gebildete Pensions-
rückstellung zu deckeln sei (neue 
Berechnungsgrundlage 75 % von 
1.500 € = 1.125 €) und löste einen 
Teil der Pensionsrückstellung gewin-
nerhöhend auf.

Das Finanzgericht folgte dieser  
Auffassung nicht und ging bei der 
Berechnung der Pensionsrückstel-
lung von der ursprünglichen Pen- 
sionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es  
beanstandet nicht, dass ein Ge- 
sellschafter-Geschäftsführer nach  Ein- 
tritt des Versorgungsfalls sein Dienst-
verhältnis fortsetzt, sieht in der  
Gehaltszahlung jedoch eine ver-
deckte Gewinnausschüttung, wenn 
sie nicht entweder auf die Pension 
angerechnet oder aber der Pensi-
onsbeginn bis zur Einstellung der 
Geschäftsführertätigkeit aufgescho-
ben wird.

Wegen der im Urteilsfall unterbliebe-
nen Anrechnung auf die Pension  
wurde das monatlich gezahlte Arbeits- 
entgelt als verdeckte Gewinnaus-
schüttung behandelt.
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Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, 
nach Beendigung des eigentlichen 
Dienstverhältnisses ein neues Ver-
tragsverhältnis zu begründen. Dies 
sollte nach Möglichkeit auf freiberuf-
licher Basis durch Abschluss eines 
Beratervertrags geschehen. Das Ho-
norar muss nicht auf die Pension an-
gerechnet werden.

Anerkennung einer  
körperschaftsteuerlichen 
Organschaft

Eine Organschaft liegt vor, wenn eine 
Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) in 
einem tatsächlichen und rechtlichen 
Unterordnungsverhältnis zu einem 
anderen Unternehmen (Organträger) 
steht, sodass die Kapitalgesellschaft 
(Organgesellschaft) bei wirtschaftli-
cher Betrachtung als unselbst- 
ständig anzusehen ist. Steuerliche 
Folge einer Organschaft ist, dass 
dem Organträger das Einkommen 
der Organgesellschaft zugerechnet 
wird.

Organgesellschaft kann nur eine Ka-
pitalgesellschaft mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Inland sein, Organ-
träger jede natürliche Person, Person- 
engesellschaft oder Körperschaft, die 
ein inländisches gewerbliches Unter-
nehmen betreibt.

Voraussetzung ist die finanzielle Ein-
gliederung der abhängigen Organ-
gesellschaft in das beherrschende 
Unternehmen, dem Organträger. Die-
se liegt vor, wenn dem Organträger 
die Mehrheit der Stimmrechte an der 
Organgesellschaft zusteht.

Für körperschaftsteuerliche (und ge-
werbesteuerliche) Zwecke bedarf es 
eines Gewinnabführungsvertrags. Die 
Organgesellschaft muss sich wirksam 
verpflichten, ihren gesamten Gewinn 
an den Organträger abzuführen.  
Der Gewinnabführungsvertrag muss 
auf mindestens fünf Jahre abge-
schlossen und während seiner ge-

samten Geltungsdauer durchgeführt 
werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
10.05.2017, I R 51/15, BFH/NV 2017, 
S. 1552) hat entschieden, dass es für 
die Anerkennung eines Organschafts- 
verhältnisses nicht erforderlich ist, 
dass während der ersten fünf Jahre 
der Laufzeit alle gesetzlich geforder-
ten Voraussetzungen vorliegen müs-
sen. Lediglich der Gewinnabführungs- 
vertrag muss über fünf Jahre abge-
schlossen sein und tatsächlich durch- 
geführt werden. Fehlt es in einzelnen 
Jahren an der finanziellen Eingliede-
rung, ist die steuerrechtliche Aner-
kennung der Organschaft nur für die 
betreffenden Jahre zu versagen. Die 
zivilrechtliche Wirksamkeit der Ver-
einbarung bleibt hiervon unberührt. 
Folglich führt eine „Unterbrechung 
der Organschaft“ vor Ablauf der ver-
traglichen Mindestlaufzeit nicht dazu, 
dass die Organschaft insgesamt zu 
versagen ist.

Gewerbliche Prägung  
einer Einheits-GmbH & Co. 
KG trotz Geschäfts- 
führungsbefugnis der 
Kommanditisten im Bereich 
Gesellschafterrechte

Eine nicht originär gewerblich tätige 
GmbH & Co. KG hat nur dann Ein-
künfte aus Gewerbetrieb, wenn per-
sönlich haftende Gesellschafterin eine 
GmbH ist und nur diese zur Ge-
schäftsführung befugt ist. Man spricht 
dann von einer gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaft (§ 15 Abs. 
3 Nr. 2 EStG). Bei einer sog. Ein-
heits-GmbH & Co. KG, bei der die 
Kommanditgesellschaft (KG) die Al-
leingesellschafterin der Komplemen-
tär-GmbH ist, kann es zu Interessen-
kollisionen bei der Willensbildung in 
der Komplementär-GmbH kommen, 
weil die GmbH die Gesellschafter-
rechte an sich selbst durch ihren Ge-
schäftsführer (über die KG) ausübt. 
Werden deswegen im KG-Gesell-
schaftsvertrag den Kommanditisten 
Geschäftsführungsbefugnisse für den 

Bereich „Ausübung der Gesellschaf-
terrechte“ eingeräumt, ist dies nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(BFH, Urt. v. 13.07.2017, IV R 42/14, 
BFH/NV 2017, S. 1512) kein Kriterium, 
das gegen die gewerbliche Prägung 
einer Einheits-GmbH & Co. KG spricht.

Körperschaftsteuerliche  
Organschaft bei Anteils- 
erwerb im umwandlungs-
steuerlichen Rückwirkungs-
zeitraum

Von einer körperschaftsteuerlichen 
Organschaft spricht man, wenn eine 
inländische Kapitalgesellschaft (Or-
gangesellschaft) durch einen Gewin-
nabführungsvertrag verpflichtet ist, 
ihren Gewinn an ein anderes ge-
werbliches Unternehmen (Organträ-
ger) abzuführen (§§ 14ff KStG). Vor-
aussetzung ist unter anderem, dass 
der Organträger seit Beginn des 
Wirtschaftsjahrs der Organgesell-
schaft mehrheitlich an ihr beteiligt 
und der Gewinnabführungsvertrag auf 
mindestens fünf Jahre abgeschlos-
sen ist und während der gesamten 
Geltungsdauer durchgeführt wird.

Einem vom Bundesfinanzhof (BFH, 
Urt. v. 10.05.2017, I R 19/15, BFH/NV 
2017, S. 1558) entschiedenen Fall 
lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Im August 2005 kaufte die A-GmbH 
sämtliche Anteile an der im Februar 
2005 gegründeten B-GmbH. Eben-
falls im August 2005 wurden Teile 
des Vermögens der A im Wege der 
Umwandlung durch Ausgliederung 
rückwirkend zum 1. Januar 2005 
(Übertragungsstichtag) auf die B 
übertragen. Außerdem wurde zwi-
schen A als Organträger und B als 
Organgesellschaft ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag geschlossen, der ab  
1. Januar 2005 gelten sollte und erst- 
malig zum 31. Dezember 2009 künd-
bar war.

Der Bundesfinanzhof entschied, 
dass für das Jahr 2005 die Organ-
schaft nicht anzuerkennen ist, weil 
die A nicht seit Beginn des Wirt-
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schaftsjahrs an der B beteiligt war, 
sondern erst seit August 2005. Die 
umwandlungssteuerliche Rückwir-
kungsfiktion ändert an dieser Beur-
teilung nichts, da die Anteile der B im 
Rückwirkungszeitraum von einem Drit-
ten auf die A übergegangen sind.

Hinsichtlich der fünfjährigen Mindest- 
laufzeit vertritt der Bundesfinanzhof 
allerdings die Auffassung, dass die-
se im vorliegenden Fall erfüllt ist, 
weil der Gewinn 2005 mit Wirkung 
vom 1. Januar 2005 der A zustand und 
der Gewinnabführungsvertrag bis zum 
31. Dezember 2009 lief. Die Organ-
schaft war deshalb ab 2006 anzuer-
kennen.

Hinweis: Wird eine körperschaft-
steuerliche Organschaft nicht aner-
kannt, sind die Gewinnabführungen 
an den Organträger verdeckte Ge-
winnausschüttungen.

Haftung der Organgesell-
schaft bei mehrstufiger 
Organschaft auf Steuer- 
ansprüche gegen den  
„unmittelbaren“ Organ- 
träger beschränkt

Besteht ein Organschaftsverhältnis, 
ist Steuerschuldner (abgesehen von 
der Steuerpflicht von Ausgleichszah-
lungen) der Organträger. Die Organ-
gesellschaft haftet jedoch für solche 
Steuern des Organträgers, für wel-
che die Organschaft zwischen ihnen 
steuerlich von Bedeutung ist (§ 73 
Satz 1 AO). Hierdurch sollen im Fall 
einer Zahlungsunfähigkeit des Org-
anträgers Steuerausfälle vermieden 
werden, die durch die Vermögens-
verlagerungen innerhalb des Organ-
kreises entstehen könnten.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
31.05.2017, I R 54/15, DStR 2017, 
S. 2214) hat entschieden, dass diese 
Haftung auch bei mehrstufigen Organ-
schaften auf solche Steueransprü-
che beschränkt ist, die gegen den 
durch das konkrete Organschafts-
verhältnis bestimmten Organträger 

gerichtet sind. Dies bedeutet: Ist der 
Organträger (OT 1) selber wiederum 
Organgesellschaft eines Organträgers 
(OT 2), haftet die Organgesellschaft 
(OG 1) nicht für die Steuern des OT 2. 
Eine Haftung für dessen Steuern könn-
te sich ergeben, wenn eine sog. mit-
telbare Organschaft besteht. Hieran 
fehlte es jedoch vorliegend.

Teilweiser Verzicht auf  
Darlehnsforderung  
gegenüber einem  
ehemaligen Gesellschafter 
als verdeckte Gewinn- 
ausschüttung

Auch der Verzicht einer Kapitalgesell-
schaft auf eine Darlehnsforderung 
gegenüber ihrem ehemaligen Ge-
sellschafter kann eine verdeckte Ge-
winnausschüttung darstellen. Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung liegt 
vor, wenn die Gesellschaft ihrem Ge-
sellschafter außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung 
Vorteile zuwendet, die ihre Veranlas-
sung im Gesellschaftsverhältnis ha-
ben. Das heißt, ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsführer hät-
te diesen Vorteil einem Nichtgesell-
schafter nicht zugewendet.

In einem vom Finanzgericht München 
(FG München, Urt. v. 13.03.2017, 7 
K 1767/15, (Nichtzulassungsbeschw. 
eingel., Az. BFH: I B 43/17)) entschie-
denen Fall verzichtete die GmbH 
zwei Jahre nachdem der Gesell-
schafter ausgeschieden war auf Dar-
lehnsforderungen sowie auf die Zins- 
zahlungen dazu. Das Finanzamt be-
handelte den Verzicht als verdeckte 
Gewinnausschüttung.

Das Finanzgericht hat dies bestätigt 
und in diesem Zusammenhang klar-
gestellt, dass für die Beurteilung ei-
ner verdeckten Gewinnausschüttung 
grundsätzlich die Verhältnisse zum 
Zeitpunkt des ursprünglichen Ver-
tragsabschlusses maßgebend sind. 
Danach kann auch ein ehemaliger 
Gesellschafter Empfänger einer ver-
deckten Gewinnausschüttung sein.

Der Bundesfinanzhof wird möglicher-
weise abschließend entscheiden.

Keine Anwendung des  
sog. Sanierungserlasses 
auf Altfälle

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 
galt für Gewinne, die insolvenzge-
fährdeten Unternehmen durch einen 
Forderungsverzicht der Gläubiger 
entstanden, eine gesetzliche Steuer-
befreiung (§ 3 Nr. 66 EStG a.F.). 
Seitdem waren Sanierungsgewinne 
regelmäßig steuerpflichtig. Durch den 
im März 2003 herausgegebenen sog. 
Sanierungserlass konnten Finanz-
ämter den betroffenen Unternehmen 
jedoch ggf. durch eine Stundung oder 
einen Erlass der Steuer helfen (BMF, 
Schr. v. 27.03.2003, IV A 6 – S 2140 
– 8/03, BStBl 2003 I, S. 240; ergänzt 
durch BMF, Schr. v. 22.12.2009, IV C 
6 – S 2140/07/10001 01, BStBl 2010 I, 
S. 18).

Da es der Finanzverwaltung ver-
wehrt ist, diese Gewinne aufgrund 
eigener Entscheidung von der Be-
steuerung zu befreien, wurde der 
Sanierungserlass durch den Bundes-
finanzhof (BFH, Beschl. v. 28.11.2016, 
GrS 1/15, BStBl 2017 II, S. 393) ver-
worfen. Daraufhin hat das Bundes-
ministerium der Finanzen den Erlass 
insoweit für weiterhin uneingeschränkt 
anwendbar erklärt, wie die an der 
Sanierung beteiligten Gläubiger bis 
einschließlich zum 8. Februar 2017 
(Veröffentlichung des Beschlusses 
des Bundesfinanzhofs) endgültig auf 
ihre Forderungen verzichtet haben 
(BMF, Schr. v. 27.4.2017, IV C 6 – S 
2140/13/10003, BStBl 2017 I, S. 741).

Auch diese Verwaltungsanweisung 
verstößt nach Überzeugung des 
Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v. 
23.08.2017, I R 52/14, BFH/NV 2017, 
S. 1644; BFH, Urt. v. 23.08.2017, X R 
38/15, BFH/NV 2017, S. 1669) gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung und ist daher rechts-
widrig. Solche Regelungen hätte nur 
der Gesetzgeber treffen können.



6

Hinweis: Inzwischen sind antrags-
gebundene Steuerbefreiungstatbestän-
de für Sanierungsgewinne geschaf-
fen worden (§ 3a EStG, § 7b GewStG). 
Die gesetzlichen Regelungen sind 
erstmals in den Fällen anzuwenden, 
in denen die Schulden ganz oder 
teilweise nach dem 8. Februar 2017 
erlassen wurden. Sie stehen jedoch 
noch unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung der EU-Kommission.

Unternehmensidentität bei 
einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft

Für den Abzug eines nicht ausgegli-
chenen Gewerbeverlusts in einem 
anderen Jahr ist die Unternehmens- 
identität Voraussetzung. Das heißt, 
dass der Gewerbebetrieb im Jahr 
der Anrechnung des Verlusts iden-
tisch ist mit dem Gewerbebetrieb, 
der im Verlustentstehungsjahr be-
standen hat. An einer solchen Unter-
nehmensidentität kann es fehlen, 
wenn eine Personengesellschaft zu-
nächst originär gewerblich tätig ist 
und später Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb kraft gewerblicher Prägung 
erzielt.

Eine GmbH & Co. KG stellte zu-
nächst Fertiggaragen her und be-
gann später einen Handel mit Ze-
ment und Füllmaterial. Dieser Handel 
wurde eingestellt und die Produkti-
onshalle der Gesellschaft vermietet 
(Vermögensverwaltung). Die zum Zeit- 
punkt der Einstellung aufgelaufenen 
Gewerbeverluste sollten verrechnet 
werden. Das Finanzamt lehnte dies 
mit der Begründung ab, dass es an 
der erforderlichen Unternehmensi-
dentität fehle.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
04.05.2017, IV R 2/14, DStR 2017, 
S. 2038) bestätigte diese Auffassung. 
Die Unternehmensidentität einer Per-
sonengesellschaft kann wechseln, 
wenn die ursprünglich gewerbliche 
Handelstätigkeit eingestellt und eine 
wirtschaftlich anders gelagerte Tätig-
keit aufgenommen wird.

Freie Unterkunft oder freie 
Wohnung als Sachbezug 
ab 1. Januar 2018

Die Gewährung freier Unterkunft 
oder freier Wohnung ist bei der Be-
rechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge zu be-
rücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
• freier Wohnung:

• Stellt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Wohnung unentgelt-
lich zur Verfügung, ist der ortsüb-
liche Mietpreis zu berücksichtigen. 
Für Nebenkosten ist der Endpreis 
am Abgabeort anzusetzen.

• Unter einer Wohnung ist eine ge-
schlossene Einheit von Räumen 
zu verstehen, in denen ein selbst-
ständiger Haushalt geführt wer-
den kann.

• freier Unterkunft:

• Werden Räume überlassen, die 
keine Wohnung sind, handelt es 
sich um eine Unterkunft.

Ab dem 1. Januar 2018 gelten fol-
gende Sachbezugswerte (Verordnung 
zur Änderung der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung und anderer 
Verordnungen, BR Drs. 673/17(B) v. 
24.11.2017):

Sachbe-
zugswert 
freie 
Unterkunft

Monat Kalender-
tag

Für den  
m²

Für den m²  
(bei 

einfacher 
Ausstat-

tung)
Alte und 
neue 
Bundes- 
länder

226,00 € 7,53 € 3,97 € 3,24 €

• Heizung und Beleuchtung sind in 
diesen Werten enthalten. Der Wert 
der Unterkunft kann mit dem orts-
üblichen Mietpreis bewertet wer-
den, wenn der Tabellenwert nach 
Lage des Einzelfalls unbillig wäre.

• Ist der Arbeitnehmer in den Haus-
halt des Arbeitgebers aufgenom-
men oder ist die Unterkunft mit 

mehreren Beschäftigten belegt, 
vermindert sich der Wert von 
226,00 € um 15 % auf 192,10 €.

• Für Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahrs und für 
Auszubildende beträgt der Sach-
bezugswert 192,10 € im Monat 
(6,40 € kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sach-
bezug ab 1. Januar 2018

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeits-
entgelt Sachbezüge in Form von Ver-
pflegung, richtet sich der Wert nach 
der Sachbezugsverordnung. Die sich 
daraus ergebenden Werte werden in 
die Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge ein-
bezogen.

Die freie Verpflegung umfasst die 
Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht 
alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der 
anteilige Sachbezugswert nur für die 
gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für 
Jugendliche und Auszubildende gibt 
es keinen Abschlag mehr. Für Fami-
lienangehörige sind geringere Werte 
anzusetzen.

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgen-
de Werte (Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung und anderer Verordnungen, BR 
Drs. 673/17(B) v. 24.11.2017):

Monat € Kalendertag €

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten 246,00 8,20
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung
Frühstück 52,00 1,73
Mittag- und 
Abendessen je 97,00 3,23

Bei der Gewährung unentgeltlicher 
oder verbilligter Mahlzeiten im Be-
trieb sind für sämtliche Arbeitnehmer 
einheitlich anzusetzen:

• 1,73 € für das Frühstück

• 3,23 € für Mittag-/Abendessen
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Beitragszuschuss für nicht 
krankenversicherungs- 
pflichtige und für in  
der  privaten Kranken- 
versicherung versicherte 
Beschäftigte im Jahr 2018

Beschäftigte, die freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung oder 
in einer privaten Krankenversiche-
rung (PKV) versichert sind, haben 
Anspruch auf einen Zuschuss des 
Arbeitgebers. Der Zuschuss ist re-
gelmäßig in Höhe der Hälfte des Ge-
samtbeitrags zu zahlen. Er ist für ei-
nen in einer privaten Krankenver- 
sicherung versicherten Arbeitnehmer 
abhängig vom durchschnittlichen all-
gemeinen Beitragssatz der Kranken-
kassen, der weiterhin 14,6 % beträgt. 
Daraus errechnet sich für 2018 ein 
monatlicher Zuschuss von maximal 
323,03 € (14,6 % von 4.425,00 € Bei-
tragsbemessungsgrenze = 646,05 €; 
davon die Hälfte = 323,03 €) (Bundes- 
regierung, Mitt. v. 27.09.2017).

Sind die Bezüge niedriger, ist der Zu-
schuss entsprechend der obigen Be-
rechnung zu ermitteln. Grundsätzlich 
darf aber nur die Hälfte des tatsäch-
lich vom Arbeitnehmer gezahlten 
Beitrags als Zuschuss gewährt werden.

Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist 
vom Arbeitnehmer allein zu tragen.

Hinweis: Der maximale Zuschuss des 
Arbeitgebers zur Pflegeversicherung 

in der PKV beträgt bundesweit mo-
natlich 56,42 €, in Sachsen aller-
dings nur 34,29 € (Beitragsbemes-
sungsgrenzen und Bezugsgrößen in 
der Sozialversicherung für das Jahr 
2018).

Dauerfristverlängerung für 
Umsatzsteuer 2018 bean-
tragen

Unternehmer sind unter bestimmten 
Vorauszahlungen verpflichtet, wäh-
rend des laufenden Jahrs Voraus-
zahlungen auf die Umsatzsteuer zu 
leisten. Voranmeldungszeitraum (§ 18 
Abs. 2 UStG) für die Umsatzsteuer 
ist grundsätzlich

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die 
Steuer des Jahrs 2017 mehr als 
7.500 € betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr 
als 1.000 € betragen, kann das Fi-
nanzamt den Unternehmer von der 
Verpflichtung zur Abgabe von Voran-
meldungen und von der Entrichtung 
von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteu-
er-Überschuss von mehr als 7.500 € 
ergeben hat, kann durch Abgabe der 
Voranmeldung Januar 2018 bis zum 
12.02.2018 statt des Kalendervier-
teljahrs der monatliche Voranmel-
dungszeitraum beibehalten werden 
(§ 18 Abs. 2a UStG).

Unternehmer, die ihre Umsatzsteu-
ervoranmeldungen monatlich abge-
ben, können Fristverlängerung für 
2018 in Anspruch nehmen, wenn sie 
bis zum 12.02.2018 einen Antrag 
beim Finanzamt stellen (§§ 46, 48 
Abs. 1 UStDV).

Die Fristverlängerung ist davon ab-
hängig, dass eine Sondervorauszah-
lung in Höhe eines Elftels der Sum-
me der Vorauszahlungen für 2017 
angemeldet und bis zum 12.02.2018 
geleistet wird (§ 47 Abs. 1 UStDV). 
Diese Sondervorauszahlung wird 
auf die am 11.02.2019 fällige Vor-
auszahlung für Dezember 2018 an-
gerechnet (§ 48 Abs. 4 UStDV).

Dies hat zur Folge, dass die Voran-
meldungen und Vorauszahlungen 
jeweils einen Monat später fällig 
sind. D. h. die Anmeldungen ab Vor-
anmeldungszeitraum Januar 2018 
müssen grundsätzlich erst bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitpunkt 
folgenden Monats abgegeben wer-
den. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächs-
te Werktag der Stichtag.

Zu beachten ist, dass ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag so 
lange gilt, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Fi-
nanzamt die Fristverlängerung wi-
derruft (BFH, Urt. v. 07.07.2005, V R 
63/03, BFH/NV 2005, S. 1907).

Vierteljahreszahler müssen keine 
Sondervorauszahlung entrichten. 
Auch für sie gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlängerung 
für die folgenden Kalenderjahre wei-
ter, wenn sich die Verhältnisse nicht 
geändert haben. Ein erstmaliger An-
trag ist in diesen Fällen bis zum 
10.04.2018 zu stellen.

Für Unternehmer, die ihre berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit neu be-
gründen, ist im Jahr der Aufnahme 
der Tätigkeit und im folgenden Jahr 
grundsätzlich der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum (§ 18 Abs. 
2 Satz 4 UStG).
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH

06. Februar 2018

BONN: Update – Arbeitsrecht im Verband

Der Verband als Arbeitgeber – Organisationspflicht von Vorstand und Geschäftsführung: 
Die Top-Themen: Die arbeitsrechtliche Stellung des Geschäftsführers – Was Sie wissen müssen. Service-
GmbH als Arbeitgeber – Was zu beachten ist. Gestaltung von Arbeitsverträgen – Was in der Praxis wichtig ist. 
Kündigung und Kündigungsschutz – Besonderheiten bei Verbänden. Auswirkungen der Änderungen im Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die Gestaltung von Arbeitsverträgen

15. Februar 2018

DÜSSELDORF: Datenschutz im Verband – Die EU-DSGVO kommt

Welche wichtigen Veränderungen und Anforderungen auf Verbände ab dem 25. Mai zukommen:  Die Top-
Themen: Rechtliche Änderungen im Vergleich zum alten Recht – ist das DSG ein Auslaufmodell? Was Sie beim 
Arbeitnehmerdatenschutz unbedingt beachten müssen. Datenschutzbeauftragter im Verband – wird es ihn künftig 
noch geben? Datensicherheit der Mitgliederdaten gewährleisten. Compliance im Datenschutz: Schutz vor 
Ordnungswidrigkeiten und Strafnormen. Die Bedeutung des Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetzes

05. März 2018

FRANKFURT: vhw-Veranstaltung: Kommunalwirtschaft

Regelkonformität und Haftung im Kommunalen Unternehmen: In dem Seminar erhalten Sie den erforderlichen 
Überblick über die vielfältigen Rechtsbereiche der Compliance, die besonderen Aufgaben im kommunalen 
Unternehmen und die persönliche Haftung wegen Non-Compliance. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der 
erfolgreichen Implementierung und Optimierung des Compliance-Management-Systems.

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer  
Homepage www.dornbach.de unter Aktuelles/Veranstaltungen oder Sie wenden sich direkt an 

Frau Lydia Schmitz, PR- und Marketing-Referentin  
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmitz@dornbach.de


